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Das Erreichte konsolidieren 

Das Regierungsprogramm 1995-1999 informiert Parla­
ment und Offentlichkeit frühzeitig über die Ziele der Luzer­
ner Reg ierung in der kommenden Amtsdauer Es ist ein 
wichtiges Führungsinstrument des Regierungsrates und 
erleiditert dem Grossen Rat, seine Kontrolltunktion wahr­
zunehmen. 
In den vergangenen Jahren hat der Kanton Luzern grosse 
Investitionen für Verkehr, Gesundheit und Erziehung getä­
tigt und damit seine Standortqualität als Wohn- und 
Arbei tsplatz erheblich verbessert. Die Luzernerinnen und 
Luzerner profitieren von einer sehr guten staatlichen Infra­
struktur Diese Jahre des Auf- und Ausbaus hoben die 
Staatskasse stark belastet. Der Kanton Luzern ist hoch 
verschuldet. 
In den nächsten vier Jahren muss daher in erster linie dos 
Erreichte konsolidiert werden. Obwohl wir der Sanierung 
der Staatsfinanzen erste Priorität einräumen, w erden wir 
nicht nur sparen , streichen oder verzichten, sondern auch 
in die Zukunh investieren und dafür sorgen, dass sich 
unsere Gesellschaft nicht entsolidarisiert. Diese Investitio­
nen sollen die Attraktivität des Kantons auch für die näch­
sten Jahrzehnte sicherstellen. 
Wir erachten eine innere, institutionelle Erneuerung des 
Kantons (Revision der Staatsverfassungi, die Möglichkei t, 
flexibel und pragmatisch handeln und entscheiden zu 
können sowie ein enges, partnerschahliches Verhältnis zu 
den G emeinden a ls vordringlich. Wir sind überzeugt, 
dass Vorstellungen , Ideen und Strukturen, die über Jahre 
Gültigkeit hollen, revidiert, dass für viele Aufgaben neue 
Partner und neue Modelle der Zusammenarbeit gesucht 
werden müssen . Zahlreiche Probleme - beispielsweise 
beim Umweltschutz, im Bildungswesen oder bei der 
Bekämpfung der internationalen Kriminalität - sind nur in 
enger Kooperation mit andern Kantonen, andern Staaten 
ader mit Privaten mäglich. 
Wir wünschen uns in den nächsten vier Jahren eine 
Besinnung auf die eigenen Stärken und den Willen, 
Schwachstellen in unserem Gemeinwesen auszumerzen. 
Wir billen dafür olle luzernerinnen und Luzerner, 
Parteien, Verbände und Organisationen um Mithi lfe 
und Unterstützung. 
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Prioritäre Ziele und 
Massnahmen 

In den kommenden 
vier Jahren wollen wir: 
- die kantonalen Finanzen sanieren. Wir werden die 

direkten Steuern nicht erhöhen. Wir verpflichten uns zu 
einer straffen Ausgabenpolitik, verzichten auf unnöti­
gen Perfektionismus )z. B. im Baubereichl, begrenzen 
den Schuldenzuwachs mit gesetzlichen Bestimmungen 
und sind bereit, die Verzichtplanung weiterzuführen 
und umzusetzen. Wir bemühen uns um die Abgeltung 
der zentralörtlichen leistungen des Kantons und sind 
bestrebt, dafür interkantonoie Trögerschaften zu schaf­
fen. 

- die natürliche Umwelt erhalten und - wo nötig -
sanieren. Wir setzen das Prinzir der nachhaltigen 
Entwicklung in der landwirtschaftspolitik, in der Raum­
planung und im Natur- und Umweltschutz konsequent 
durch und realisieren die Umwelt- und Energiemass­
nahmen, die in den letzten Jahren erarbeitet wurden. In 
allen Bereichen soll das Verursacherprinzip gelten. Wir 
veröffentlichen regelmässig eine Ressourcen-Bilanz 
)Baden, Wasser, Luft, Energie). Wir fördern den Wan­
del vom hoheitlichen zum partnerschaftlichen, bürger­
nahen Umweltschutz. 

- den Einwohnerinnen und Einwohnern Sicherheit 
bieten. Dazu gehören der konsecuente Vollzug der 
Gesetze, ein regional ausgewogenes Gesundheits­
und Fürsargewesen, das die Hilfe zur Selbsthilfe fördert 
und finanziell tragbar ist, wirkungsvolle Strafverfol­
gungsbehörden und zivile Schutz- und Schadendien­
ste, die mit den notwendigen Mineln ausgerüstet sind, 
eine Drogenpolitik, die der Prävention Prioritöt einröumt 
und Abhöngige in ihren Wohnorten integriert, eine 
Arbeitslosenpolitik, die stärker als bisher Arbeitslose 
vermittelt und qual ifiziert. Wir bemühen uns, al len 
Arbeitslosen bis 25 Jahre Beschöftigung zu ermögli­
chen. 

- ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Kanton 
und Gemeinden. Wir überprüfen und verbessern die 
Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. 
Die Gemeinden sollen mehr Kompetenzen und Eigen­
verantwortung erhalten. Sie sollen mehr als bisher in 
der Lage sein, miteinander, untereinander und ohne 
Unterstützung des Kantons Probleme zu lösen. Wir 
reformieren oen Finanzausgleich und verzichten bei 
Subventionen auf enge Zweckbindungen. 

- eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in einem storken 
Wirtschaftsraum Innerschweiz mit anraktiver Verkehrs­
erschliessung, die in der Lage ist, Arbeitsplötze zu 
schaffen und zu erhalten. Wir eliminieren unnötige 
Wettbewerbsbehinderungen, deregulieren, wo es 
sinnvoll erscheint, straffen die Verfahren und passen die 
kantona le Raum- und Richtplanung diesen Zielen an. 

- ein Bildungswesen, das die Eigenverantwortung und 
den Innovationsgeist färdert, durch lössig ist, die 
Begabten-Reserven ausschöpft und auf das lebens­
lange Lernen ausgerichtet ist. 

- die Stoatsverfassung totol revidieren. Die neue 
Staatsverfassung soll zukunftsweisend, inhaltlich und 
sprachlich aktuel l sein, die Staatsaufgaben und -struktu­
ren klar definieren und alle Grund- und Sozialrechte 
beinhal ten. Wir sind überzeugt, dass soziale Gerech­
tigkeit die wichtigste Voraussetzung für ein friedliches 
Zusammenleben ist. Wir werden unsere Vorstellungen 
und Ideen in die Revisionsarbeiten einbringen. 

- eine Ausländerpalitik, die die Menschen aus ande­
ren Kulturkreisen in unsere Gese"schaft integriert. 
Wir unterstützen die Bemühungen des Bundes im Hin­
blick auf eine ganzheitliche Migrationspolitik. Wir 
bekämpfen Auslönderfeindlichkeit und Rassismus, 
streben aber auch einen tragbaren Auslönderanteil 
unserer Bevölkerung an. Auslönderpolitik soll nicht erst 
dann ins Bewusstsein rücken, wenn krisen hafte Tenden­
zen sichtbar werden. Unter Leitung einer regierungsrät­
lichen Delegation soll ein integrationspolitisches Leitbild 
erarbeitet werden. Die zügige Umsetzung des neuen 
Bürgerrechtsgesetzes wird die Integration der ausländi­
schen BevölKerung vorantreiben. 

- eine kantonale Europapalitik formulieren. ~und und 
Kantone müssen versuchen, einen Geist der Offnung in 
die Bevölkerung hinauszutragen und die Bereitschaft 
unserer Gesellschaft für eine verstörkte internationale 
Zusammenarbeit zu fördern. Der Kanton Luzern als 
traditioneller Gastgeber für hundernausende Touristen 
hat beste Voraussetzungen, um diesen Prozess aktiv 
mitzugestalten. Wir wollen unseren europapalitischen 
Einfluss vergrössern und in den interkantonalen Gre­
mien gezielter mitarbeiten. Deshalb werden wir eine 
Europa-Dele9ation bestimmen, in der die zur Haupt­
sache betroffenen Departemente und die Staatskanzlei 
vertreten sind. 

- die Gleichste"ung von Frau und Mann praktisch 
verwirklichen. Die G leichstellung von Frau und M ann 
ist - trotz Gleichstel lungsgesetz und Gleichstellungs­
büro - nach wie vor nicht überall Realitöt. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die Gleichstellung in allen Berei­
chen staatlichen Handeins ein Leitgeaanke bleibt. 
Darüber hinaus wollen wir die Bemühungen von Pri­
vaten, Verbänden und Gemeinden unterstützen. 

- eine effiziente und bürgerfreundliche Verwaltung. 
Mit der Umsetzung des neuen Organisationsrechts und 
dem Projekt Wirkungsorientierte Verwaltung IWOV) 
wird ein Prozess eingeleitet, der eine noch bürger­
freundlichere und noch effizientere Verwaltungsführung 
zum Ziel hat. Das Handeln der Verwaltung soll sich 
an klaren Leistungsauftrögen orientieren. Die versuchs­
weise Einführung neuer Führungsinstrumente und einer 
neuen Verwaltungskultur bedingt eine klar umschrie­
bene Abweichung von geltenden Gesetzen. Fur die 
Versuchsphase werden wir ein Projektmanagement und 
ein Controlling aufbauen. Wir werden die Attraktivitöt 
des Kantons als Arbeitgeber aufrechterha lten . Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in der Lage 
sein, noch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, 
kundenorientiert zu handeln und künftige Anforderun­
gen zu meistern. 
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Baudepartement 

1. Verkehr 
Der Kanton Luzern will seine wirtschaftliche Stellung stär­
ken . Dafür braucht er ein attraktives Verkehrssystem. Für 
den Ausbau der zunehmend bedeutenderen Verkehrs­
beziehungen nach aussen IWirtschaftsraum Zürich/ 
Mittellandachse Zürich-Bern-Genfl sind wir auf eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Bund angewiesen. Wir 
müssen in dieser Hinsicht unsere Interessen durchsetzen 
(entsprechende Handlungsvarschläge des Instituts für 
Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH Zürich 
sowie des ,Masterplans Verkehr Luzern' werden im zu­
künftigen Verkehrskonzept mitberücksichtigtl. Auf dem 
Kantonsgebiet wollen w ir den öffentlichen und den priva­
ten Verkehr stä rker koordinieren, das Verkehrssystem 
ganzheitlich betrachten und d ie verschiedenen Aufgaben 
zwischen Kanton und Gemeinden entflechten. Die Finan­
zierung soll verursachergerecht aufgeteilt werden. 
Die Erschliessung der Agglomeration Luzern ist für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung des ganzen Kantons 
entscheidend. Wir schaffen daher für den öffentlichen 
Verkehr - nicht zuletzt aus Gründen des Umweltschutzes 
- günstige Voraussetzungen. Gleichzeitig stellen wir die 
Erreichbarkeit der Stadt Luzern für den wi rtschaftlich 
unverzichtbaren, motorisierten Individualverkehr sicher 
Dafü r brauchen wir erhebliche finanzielle Mittel. Wir 
werden die verfügbaren Gelder gezielt und effizient 
einsetzen. 
Bei den N ationalstrassen führen wir in erster Dringlichkei t 
die Erweiterungsbauten und die Lärmschutzmassnahmen 
fort und setzen uns für die Realisierung der geplanten 
neuen Autobahnanschlüsse ein. Beim schienengebunde­
nen Verkehr legen wir das Schwergewicht auf oie Auf­
wertung des Knotenpunkts Luzern, auf gute Fernverbin­
dungen und auf die Sanierung der Seetalbahn . Wir 
weroen beim Bund unsere verkehrspolitischen Interessen 
mit Nachdruck vertreten . 
Diese Aufgaben lassen nur in beschränktem Mass Kredite 
für die übrigen Strossenbauvorhaben zu. Neben der 
dringlichen Substanzerhaltung im Strossenwesen sollen 
die Vorhaben des Mehrjahresprogramms 1995-1998 
fü r die Kantonsstrossen im Rahmen der finanziellen Mög­
lichkeiten verwirklicht werden. Die Umsetzung des Rad­
routenkonzepts und der Lärmschutz sind uns dabei beson­
ders wichtig. 

2. Raumplanung 
In den nächsten vier Jahren werden wir den kantonalen 
Richtplan unter Berücksichtigung des neu zu erarbeiten­
den Struktu rkonzepts überprüfen und anpassen. Zum 
einen besteht dafür ein gesetzlicher Auftrag, zum andern 
hoben sich in den vergongenen Jahren die wirtschaft­
lichen, regiona lpolitischen, finanziellen und demographi­
schen Verhältnisse erheblich verändert. 
Neben den ' Grundzügen der Raumordnung Schweiz> 
beachten wir dabei die bereits erarbeiteten kantonalen 
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Grundlagen - z . B. das Konzept über d ie koordinierte 
Siedlungs- und Verkehrspo litik unter besonderer Berück­
sichtigung des Umweltschutzes (SVU-Konzept) - ebenso 
wie die aktuellen Entwicklungstendenzen und die Pla­
nungen der Gemeinden und Regionalplonungsverbände. 
Wir setzen uns für d ie kantonale Raumplanung die 
folgenden Ziele : 

- Für eine leistungsfähige und innovative Wirtschaft im 
nationa len und internationa len Wettbewerb sind opti­
male Standortvoraussetzungen zu schaffen . 

- Die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons 
unterstützt d ie Zielsetzungen des Umweltschutzes. Die 
natürlichen Lebensgrundlagen sowie die naturnahen 
Lebensräume einheimischer Tiere und Pflanzen müssen 
erholten und verbessert werden . 

- Die kantonalen Zentren sind mit ihrem Umland, unter­
einander und mit den nationa len Zentren zu vernetzen. 

- Die Eigenständigkeit des ländlichen Raums ist unter 
BerüCKsichtig ung des landwi rtschaftlichen Strukturwan­
dels zu erhol ten und zu stärken . 

- Den nochgeordneten Behörden ist der nötige Ermes­
sensspielraum für die Erfüllung ih rer Aufgaoen zu 
gewähren. 

- Die laufenden und d ie noch ausstehenden OrtspIan­
revisionen sind on die geltende Gesetzgebung anzu­
passen und abzuschliessen . 
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3. Wasserbau 
Wasserbau und Hochw asserschutz sollen massvoll erfol­
gen . Wir wollen lebens- und londschahsräume schonen 
und nur zurückhaltend eingreifen. Revito lisierungen sind 
im Rohmen der M öglichkeiten durchzuführen. Natur, 
londwirtschah und Siedlungen sollen davon profitieren. 

4. Wohnungsbau 
Wir anerkennen das Wohnen a ls Grundbedürfnis eines 
·Ieden Menschen. Als Beitrag zu einer verantwortungsvol­
en Sozialpolitik setzen wir uns für verbesserte Rahmen­
bedingungen im Wohnungsbau ein. Die Revision des 
Plonungs- und Baugesetzes trögt mit den Erleichterungen 
bei den Bouvorschrihen und mit der Vereinfochung und 
Beschleunigung der Boubewilligungsverfahren zur Förde­
rung des privoten Wohnungsbaus bei. Wir werden trotz 
knapper hnonzieller MiHel weiterhin gemeinnützige Bau­
träger und den preisgünstigen Wohnungsbou gezielt 
unterstützen und die Wohnungssanierungen im Berg­
gebiet in bewährter W eise for~ühren. 

5. Bauten und Liegenschaften 
Die notwendige En tlastung der laufenden Rechnung kann 
nur mit einer Reduktion der Investi tionen erreicht werden. 
Wir können die festgelegten jährlichen Investitionslimiten 
einholten, wenn wir unsere Bedürfnisse an die finanziel-

len M öglichkeiten anpassen und deshalb verschiedene 
Projekte aufgeben, für einen späteren Zeitpunkt vorsehen 
oder in Etappen ausführen. Der Gebaudeunterho lt darf 
jedoch nicht vernochlässigt werden. Unsere Bouten sollen 
ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis oufweisen. Unser 
Houptougenmerk gilt den betrieblichen Optimierungen, 
dem Monagement der Plonungs- und Bauprozesse, der 
Stondortwohl, den Raumprogrommen und dem Ausbau­
standard . Trotzdem sollen unsere Bauten in architektoni­
scher Hinsicht wegweisend sein. 
Wir werden liegenschahen, die nicht als Reserve für 
Realersatz in Frage kommen, veröussern, wenn sich unter 
Berücksichtigung der Bilonzwerte und der getätigten 
Investitionen ein marktgerechter Preis erzielen lässt. Damit 
kann d ie Schuldenlast des Staotes reduziert w erden. 
Eigene und zugemietete liegenschaften sollen einen 
optimalen Kosten-leistungs-Mix aufweisen, profeSSionell 
verwaltet w erden und den darin untergebrochten O rgoni­
sationen bestmögliche Rahmenbedingungen bieten . 
Wir wollen die Kosten für die Bewirtschaftung und Ver­
woltung der Gebäude den einzelnen Dienststellen zu 
morktgerechten Preisen weiterverrechnen und so dos 
Kostenbewusstsein fördern und gleichzeitig den Kosten­
aufwand senken. 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Gesetz über den öffentl ichen Verkehr 
- Submissionsgesetzgebung 
- Anpassung der G esetze an das neue RechtsmiHel-

system 
- G rundlogen Verkehrsplonung 
- Umsetzung M osterplon/Strotegiepapier Verkehrspoli tik 
- Umsetzung Eisenbahngesetz des Bundes 
- Umsetzung Planungsbericht öffentlicher Verkehr 
- Aufwertung der Stel lung luzerns im Schienen-

fernverkehr 
- Massnahmen zur Verknüpfung IV /ÖV 

(z B. Park-and-ride-Anlagen) 
- G ründung Zweckverband Agglämerationsverkehr 
- Sanierung Seetalbahn 
- Umsetzung Strassengesetz 
- Erweiterungsbauten N 2 Kriens-Horw 
- Nationalstrassenanschlüsse Rothenburg und 

Buchrain 
- Umsetzung MJP Kantonsstrassen 199 5- 1998 

Umsetzung Winterd ienstkonzept 
- Umsetzung Radrauten konzept 

lärmschutz an National- und Kantonsstrassen 
- Anpassung kantonaler Richtplan 
- Abschluss der O rtsplanrevisionen 
- Ausbau der Kantonsschulen 
- Optimierungspro jekt im MiHelschulbereich 
- Aus- und Umbau der landwirtschohlichen Bildungs-

zentren 
- Armeeausbildungszentrum luzern 
- Aus- und Umbau der kantonalen Heilanstolten 

(Neubau Frauenkl inik) 
- Neubau Grosshof, Kriens 
- Erarbeitung Unterhaltskonzept 
- Erhaltung Bausubstanz 
- Planung und Bew irtschahung der liegenschahen und 

Bauten 
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Erziehungs- und 
Kulturdepartement 

1. Bildungspolitik 
Wir erachten Erziehung und Bildung weiterhin als 
zentrale Staatsaufgabe, die von Privaten ergänzt und 
unterstützt wird. Das aufgrund der immer rasanteren 
Entwicklungen erfarderliche lebenslange lernen bedingt 
einerseits einen Ausbau der Fart- und Weiterbildungs­
angebote, anderseits Verwesentlichung, zum Teil auch 
out Verkürzung IGymnasiuml ausgerichtete Grundaus­
bildungen. 
Um die finanziellen Minel möglichst effizient einsetzen zu 
können , suchen wir weiterhin nach Optimierungsmöglich­
keiten: Konzentration von Ausbildungsgängen IHach­
schulzugang beschränkt auf d ie Gymnasien), Zusammen­
legung von Schulen ISozialbereich, Musikakademien, 
Ingenieurschulen), Konkordate ITrägerschaftskonkordat 
FHS-Z, lehrerbildung, generelles Bildungskonkardat Zen­
tralschweizl . Wir unterstützen die interkantonalen Koordi­
nations- und Harmonisierungsbestrebungen der EDK, 
denn neben der wi llkommenen Vereinheitlichung im 
schweizerischen Bildungswesen helfen sie mit, Verwal­
tungsaufwand einzusparen. 

2. Volksschule 
Wir wollen den Gemeinden Kompetenz verschaffen, ihre 
Schulen den lokalen Bedürfnissen entsprechend möglichst 
autonom zu gestalten . Konkret g ibt sich jede Schule ihr 
eigenes Profil: 
- a ls pädagogisch geleitete Schule, 
- welche von aer Zusammenarbeit der lehrpersonen 

getragen wird, 
- an der die lehrerschaft Eigenverantwartung wahr-

nimml, 
- in der sich die lehrerschaft auch gemeinsam fortbi ldet, 
- welche die Zusammenarbeit mit ihrem Umfeld pflegt, 
- welche als lehr- und lerngemeinschaft lebt und sich in 

diesem Sinn auch organisatorisch neu ausrichtet. 
Um die Qualität und die Chancengleichheit zu sichern, 
wollen wir d ie Rahmenvorgaben festlegen. Dabei orien­
tieren wir uns an einer Schule, d ie am traditionellen päd­
agogischen Auftrag anknüpft und sich immer wieder neu 
ausrichtet auf : 
- eine ganzheitliche und gleichmässige Färderung der 

geistigen, seelischen una körperlichen Fähigkeiten des 
Kindes ISach-, Selbst- und Sozialkompetenzl, 

- die verstörkte Bereitschaft zu Bindungen IGemein­
schaftserziehung) , 

- die Beschränkung auf ein Grundwissen, auf das Erfas­
sen und Erfahren von wichtigen Zusammenhängen, auf 
die Vermittlung elementarer Denk- und lerntechniken, 

- direkte Begegnung und Auseinandersetzung mit 
Gegebenlieiten des täglichen lebens, 

- Gleichbehandlung von Mädchen und Buben. 
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3. Gymnasium 
Wir wollen ein Gymnasium, welches den intellektuell 
entsprechend begabten luzernerinnen und luzernern ein 
Studium an Universität und Pädagogischer Hochschule 
ermägl icht. Dieser Zielsetzung entsprechend werden wir 
das Gymnasium als leistungsorientierte Schule aufgrund 
des neuen Maturitätsanerkennungsreglements und aer 
gesamtschweizerischen Rahmenlehrpläne refarmieren und 
w eiterentwickeln . 
Eine hohe Gymnasiastenquote ist für uns keine erstrebens­
werte Grösse - das Gymnasium soll ein Bildungsangebot 
für intellektuell besonders Begabte bleiben. 
W ir behalten das langzeitgymnasium in einer auf sechs 
Jahre verkürzten Form bei ; aaneben schaffen wir aber 
auch ein Kurzzeitgymnasium von vier Jahren für Absolven­
tinnen und Absolventen der Sekundarschule . 

4. Lehrerinnen- und Lehrer­
bildung 
Wir werden d ie lehrerbildung für d ie Volksschule im 
Kanton luzern so professional isieren, dass d ie lehrpers0-
nen den zunehmenden Ansprüchen an d ie Erziehungs­
und lehrtätigkeit optimal gewachsen sind . Deshalb wol­
len wir im besonderen : 
- eine gemeinsame lehrerinnen- und lehrergrundaus­

bildung fü r alle Volksschullehrpersonen /pr imarstufe, 
Sekundarstufe 11; 

- eine Primarlehrerinnen- und -lehrerbildung, d ie auf der 
Grundlage einer Allgemeinbildung mit Maturitötsniveau 
eine intensive und konzentrierte Berufsvorbereitung 
ermäglicht; 

- eine Orientierungsstufenlehrerbildung ISekundar- und 
Reallehrpersonen), d ie als typenübergreifende Fach­
gruppenlehrerbildung konzipiert ist; 

- eine Weiterbildung im Baukastensystem, welche die 
Berufskarriere von lehrpersonen künftig flexibler gestal­
ten lässt; 

- eine lehrerinnen- und lehrerfortbi ldung, welche der 
Wichtigkeit der lebenslangen Bildung Rechnung trägt 
und sie besser mit der lehrerinnen- und lehrergrund­
ausbildung abstimmt; 

- eine lehrerinnen- und lehrerbi ldung, die regional 
koordiniert ist und deren Ausbildungsabschlüsse natio­
nal wie international volle Anerkennung finden. 
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5. Berufs- und Erwachsenen­
bildung 
Wir wollen zusommen mit unseren Partnern in der Wirt­
schaft das duale Berufsbildungssystem attraktiv erha lten 
und weiter qualifizieren. Dank Berufsmaturität und Fach­
hochschule soll die Berufslehre den Ruf einer 'Sackgasse' 
eindeutig und endgültig verlieren. 
Wir äffnen dem trad ierten Berufsbildungssystem organi­
sche Wege für die Fort- und Weiterbildung, welche 
volkswirtschaftlich Wesentliches zu einer ausgeglichene­
ren Erwerbsstruktur unseres Landes beitragen und damit 
die akademischen Lehrgänge entlasten werden. 
Im Bereich der Erwachsenenbildung (berufliche und allge­
meine Weiterbildung) behalten wir insbesondere das Ziel 
der permanenten beruflichen Qualifizierung im Auge. 
Auch hier pflegen wir die aktive Partnerschaft mit der 
Wirtschoft wei ter. Wir färdern Weiterbildungsmöglichkei­
ten für Berufsleute, die kein Hochschu lniveau onstreben. 
Wir werden daher zusommen mit den privaten Partnern 
auf ein flexibles, dynamisches Weiterbildungssystem 
hinarbeiten, welches rasch auf die Bedürfnisse in Gesell­
schaft, Wirtschaft und Arbeitswelt reagieren kann. 
Im Rahmen von Deregulierung prüfen wir im Bereich der 
Erwachsenenbildung die Möglichkeit zur Einführung des 
Bildungsgutscheins . 

6. Höhere Bildung 
Wir werden d ie höhere Bildung im Kanton Luzern und in 
der Zentralschweiz weiterhin prioritär entwickeln, weil 
wir darin den wirkungsvollsten Beitrag sehen, den der 
Staat für eine wirtschaftl ich, sozia l und kulturell starke 
Region Zentralschweiz leisten kann. Wir realisieren ein 
national anerkanntes Fachhochschulzentrum Zentral­
schweiz mit den Fachbereichen Technik und Arch itektur, 
Wirtschaft, Gestaltung und Kunst. Wir planen eine 
spätere Erweiterung um die Bereiche Soziales, Musik 
und Pädagogik . 
Gleichzeitig mit dem Aufbau der Fachhochschule Zentral­
schweiz soll unsere universi täre Hochschule Luzern als 
sinnvoller Teil der Hochschule Schweiz weiterentwickelt 
werden (Ausbau des Fachs Geschichte). Wir nehmen 
d ie Planung einer Fakultät III fü r Rechtswissenschaften in 
Angriff . Deren Verwirklichung machen wir vom positiven 
Ausgang einer Volksabstimmung abhängig. Die bestehen­
den tertiären Institutionen halten wir aktuell, damit sie 
auch den künftigen Aufgaben gewachsen sind. 

7. Kulturförderung und 
Kulturpflege 
Wir werden d ie für das kulturelle, wirtschaftliche und 
soziale Leben des Kantons und der Region Zentral­
schweiz sehr bedeutsamen zentrabrtlichen Kulturbetriebe, 
soweit sie private und kommunale Mögl ichkeiten über­
steigen, verstärkt mittragen, die kulturelle Eigenständigkeit 
ländlicher Gebiete stärken und daher dezentrale Ange­
bote besonders unterstützen. 

8. Jugendförderung 
Wir wollen die iugendpol itischen Aktivitäten in den 
Gemeinden koordinieren und vermehrt unterstützen sowie 
die rechtl ichen Grundlagen der ausserschulischen Jugend­
förderung verbessern . 

9. Rechtsentwicklung 
Wir wollen ein total revidiertes Erziehungsgesetz, weI­
ches in Form und Aufbau klar sowie inhaltlich zeitgemäss 
ist. Dabei werden wir: 
- die Aufgaben der verschiedenen Ebenen überprüfen, 
- das Schu lhaus als organisatorische und pädagog ische 

Gemeinschaft in den M ittelpunkt unserer Dezentralisie­
rungsbestrebungen stellen, 

- die Erwachsenenbildung gesetzl ich hinreichend ver­
ankern, 

- die Behördenstruktur und die Zuständigkeiten im Erzie­
hungswesen sowie 

- den gesamten Bereich der höheren Bi ldung neu 
ordnen. 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Totalrevision des Erziehungsgesetzes vom 28 . Oktober 

1953 durch Schaffung von tünf Bereichsgesetzen zur : 
Volksschulbildung, Gymnasialbildung, Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung, Berufs- und Erwachsenenbildung, Hoch­
schulbildung 

- Realisierung des Proiekts 'Schulen mit Profil> im Volks­
schulbereich 

- Umsetzung des Maturitätsanerkennungsreglements und 
der Rahmenlehrpläne an den Gymnasien 

- Ausbau der Kantonsschule Willisau zur Maturitätsschu­
le, Erweiterungsbauten an der Kantonsschule Reussbühl 
und der Kantonsschule Luzern (Bibliothek, Mensa) 

- Eröffnung der Diplommittelschule in Sursee 
- Zusammenführung des kantonalen und des städtischen 

Pr imarlehrerseminars, kantonalen und des städtischen 
Kindergärtnerinnenseminars sowie der kantonalen und 
der städtischen nichtgymnasialen M ittelschulen im 
Rahmen des Proiekts <Optim ierung im M itteIschul­
bereich, 

- Planung einer Pädagog ischen Fachhochschule für die 
nachmaturitäre Ausoildung, Fortbildung und Wei ter­
bildung der Volksschullehrpersonen im Konton Luzern 
bzw. in der Innerschweiz 

- Integration der städtischen Berufsberatung in die kanto­
nale Berufs- und Weiterbildungsberatung 

- Konsolid ierung der Fakultät II tür Geisteswissenschaften 
on der Hochschule Luzern durch den Ausbou von zwei 
Hauptstudiengängen 

- Planung einer Fakultät II I für Rechtswissenschaften an 
der Hochschule Luzern 

- Gründung der Fachhochschule Zentralschweiz zusam­
men mit den Innerschweizer Partnerkantonen und mit 
privaten Partnern; Aufbau der Fachhochschulstudien­
gänge Technik und Architektur, Wirtschaft sowie Ge­
staltung; Planung der Hochschule für Kunst und Musik 
sowie eines Fachhochschulstudienganges im Sozial­
bereich 

- Errichtung eines Instituts für Ökologie und Ökonomie 
an der Fachhochschule Zentralschweiz 

- Einrichtung eines Angebots von Fernstud iengängen im 
universitären und im Fachhochschulbereich zusammen 
mit Partnern 

- Planung der baulichen und infrastrukturellen Anpassung 
der Zentralbibl iothek Luzern an d ie Bedürfnisse der 
Hochschulen 

- Investitionshilfen an d ie Restaurierungs- und San ierungs­
projekte Bourbaki-Panorama Luzern, Stadtmuseum 
Sursee, Sammlung Dr. Müller-Dolder, Beromünster, und 
Sammlung Dr. h.c . Zihlmann, Ettiswil 

- Abschluss von Subventionsverträgen mit dem Verkehrs­
haus der Schweiz und mit dem Kunstmuseum Luzern 
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Finanzdepartement 

1. Finanzpolitik 
Der finanzpolitische Spielraum für den Kanton bleibt in 
den kommenden Jahren sehr eng. Wir wollen die künki­
ge Generation nicht mit übermässigen Schulden bela­
sten. Wichtigstes Ziel für die neue legislaturperiode ist 
deshalb die Sanierung des Staatshaushalts. Die relative 
Verschuldung soll staoilisiert oder wenn mäglich abge­
baut werden. 
Im Vordergrund unserer Finanzpoli tik stehen daher die 
folgenden Ziele 
- Durchsetzen der gesetzlichen limite zur Begrenzung 

der künftigen Schuldenentwicklung, 
- keine weitere Zunahme des Nenozinsaufwands im 

Verhältnis zum Steuersubstrat, 
- weitere En~lechtung der Aufgaben von Kanton und 

Gemeinden, 
- Beschränkung des Aufwandwachstums auf den Anstieg 

des nominellen Bruttoinlandprodukts. 
Um eine ausgeglichene laufende Rechnung zu erreichen 
und den minimalen Selbs~inanzierungsgrad einzuhalten, 
müssen in der kommenden legislaturperiode jährlich 
mindestens vierzig Millionen Franken eingespart und -
ohne die direkten Steuern zu erhöhen - zehn Millionen 
Franken zusätzlich eingenommen werden. 
Wir wollen daher die Verzichtplanung noch intensiver 
weiterführen und das Einsparungspotential bei der Ver­
waltungstätigkeit ausschöpfen. Wir werden abklären, 
ob Staatsautgaben noch berechtigt sind und staatliche 
leistungen - wo vertretbor - abbauen. Wir überprüfen 
Notwendigkeit und Wirksamkeit der Subventionen und 
werden diese al lenfalls befristen, kürzen oder reduzieren. 
Um den Staatshaushalt zu entlasten, setzen wir dos Ver­
ursacherprinzip konsequent durch und possen die Gebüh­
ren laufend der Kostenentwicklung on. 
Wir werden dos System des innerkantonalen Finanzaus­
gleichs weiterentwickeln. Unsere Vorstellungen zur Aufga­
ben- und Finanzierungsverteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden, zur Minelbeschaffung und zu den Möglich­
keiten eines Ausgleichs der Steuertussdifferenzen zwi­
schen den Gemeinden werden wir in einem Planungs­
bericht zum horizontalen Finanzausgleich darlegen, der 
mit den Arbeiten der Projektorganisation -luzerner 
Gemeinden mit Zukunft, abgestimmt sein wird. 

2. Steuern 
Wir unterziehen dos geltende Steuergesetz einer Tota l­
revision und possen die kantonale Steuerordnung on 
zwingende Vorschriken des Bundesgesetzes über die 
Hormonisierung der direkten Steuern der Kantone und 
Gemeinden on. Gleichzeitig werden wir Organisations­
struktur und Informatik der Steuerverwaltung so gestalten, 
dass dos Steuersubstrat noch besser erfasst weraen kann 
und die einjährige Veranlagung auch für natürliche Per­
sonen mäglich ist. An die Gemeinden sollen in diesem 
Bereich grässere Veranlagungskompetenzen delegiert 
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werden können . Dos Inkraktreten des neuen Gesetzes 
ist - in Übereinstimmung mit dem Bundesrecht - auf den 
l.Januor 2001 vorgesehen. 

3. Personalpolitik 
Wir wollen in den kommenden Jahren Anstellungsverhält­
nisse und Arbeitszeiten flexibilisieren, den Zwang zum 
Beamtenstatus auf Verfassungsebene abschaffen und dos 
Personalrecht der lehrer mit aem Personalrecht des Staats­
personals hormonisieren. Im Besoldungssystem werden 
wir leistungskomponenten stärker berücksichtigen und 
Automatismen beim lohnanstieg relativieren. 
Die Anforderungen on die Verwaltung steigen stetig, und 
die Verwaltung selber wandelt sich kontinuierlich. Organi­
sations- und Entwicklungsprozesse sind deshalb eine 
Daueraufgabe . Wir legen daher besonderes Gewicht 
auf die Optimierung der Kommunikationskultur sowie die 
Schaffung von Qualitätssicherungs- und Controlling­
instrumenten. 

• 

• 
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Zentrale Erfolgsfaktoren für d ie Zukunhsentwicklung der 
Verwaltung sind die Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter. 
Damit diese nicht nur ihre Arbeit objektiv gut erledigen, 
sandern sich als Angestellte des Staates auch wahltühlen, 
werden wir sie in ihrer Entwicklung unterstützen, ihr 
unternehmerisches Denken fördern, ihre Konfliktfähigkeit 
stärken und die Chancengleichhei t sicherstellen. 

4. Statistik 
Neben dem Vollzug der Bundesaufgaben planen wir 
eine Staatssteuerstatistik für die natürlichen Personen auf 
Stichprobenbasis für die Steuerperiode 1995/96 , die 
sich über alle Positionen der Steuererklärung erstrecken 
wird. Die Vollerhebung über die Staatssteuer 1993/94 
ist in Bearbeitung und wird im Verlauf des Jahres 1996 
erscheinen. W ir werden das Statistik-Angebot des Kan­
tons generell überprüfen und dafür eine Rechtsgrundlage 
schaften. 

Wir klären ab, ob und wie weit der Kanton für die an­
dern Zentralschweizer Kantone Dienstleistungen erbrin­
gen kann. Derartige Dienstleistungen sind denkbar, wenn 
die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stehen und 
von den leistungsempfängern finanziell voll vergütet 
werden. 

5. Informatik 
Im Zuge der Umsetzung der Informatikstrategie für die 
neunziger Jahre bauen wir ein umfassendes Informatik­
Controlling auf. Die einzelnen Projekte werden laufend in 
den Informatik-Plan aufgenommen und priorisiert. Das 
bestehende kantonale Kommunikationsnetz (lUnet) wird 
für den ausgewiesenen und auf dem leistungsauftrag der 
Dienststellen basierenden Kommunikationsbedarf unterein­
ander, zu den Gemeinden und zum Bund ausgerichtet. 
Die Unterstützung der Gemeinden im Informatikbereich 
erfolgt vorab durch den Betrieb eines Gemeinderechen­
zentrums für eine umfassende Gemeindefachläsung unter . 
der Verantwortung des .Vereins Interessengemeinschah 
Gemeindeinformatik •. Die Möglichkeiten der modernen 
Kommunikationstechnologie sollen insbesondere im 
Bereich des Datenaustausches zwischen Kanton und 
Gemeinden besser genutzt und Rationalisierungspotential 
konsequent ausgeschöph werden. 

6. Weitere Bereiche 
Im Rahmen der Teilrevision des Finanzhaushaltgesetzes 
und des Projekts WOV überprüfen wir in Zusammenar­
beit mit der Finanzkommission Aufgaben, Stellung und 
leistungsauhrag der Finanzkontrolle (eventuell Schaffung 
eines separaten Gesetzes über die Finanzkontrolle) . 
Eine weitere Teilrevision des lKB-Gesetzes soll ein Anlie­
gen im Sinne der marktwirtschahlichen Erneuerung auf­
nehmen. Wir werden eine Vorlage zur Teilprivatisierung 
der Bank ausarbeiten. Dabei ist zunächst das hierfür 
erforderliche Instrumentarium zu schaffen (Rechtsform). 
Die Herausgabe von Aktien ist vom Preis und der Aufnah­
mefähigkeit des Marktes abhängig. 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Teilrevision des Finanzhaushaltgesetzes 
- Schaffung eines Staatsbeitragsgesetzes und eines 

Gesetzes über den indirekten Finanzausgleich 
- Erarbeiten eines Planungsberichts zum direkten Finanz­

ausgleich, namentlich zum Bereich des horizontalen 
F.inanzausgleichs (gemäss Motion Nr. 720) 

- Ubergang zur einjährigen Veranlagung der di rekten 
Steuern 

- Teilrevision des Personalgesetzes, verbunden mit einer 
Vorlage betr. Teilrevision der Staatsverfassung 
(Beamtenstatus) 

- Aufbau eines Informatik-Controllings 
- Betrieb des kantona len Kommunikationsnetzes (lUnet) 
- Teilrevision des Gesetzes über die luzerner Kantona l-

bank; Teilprivatisierung der Bank 
- Schaffung eines Statistikgesetzes 
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Gesundheits· und 
Sozialdepartement 

1. Sozialpolitik 
Arbei tslosigkeit und Suchtprobleme hoben die Sozialpoli­
tik in den vergongenen Jahren finanziel l aufwendiger und 
administrativ anspruchsvoller gemocht. Die Kosten für die 
wirtschaftliche Sozialhilfe, die in den letzten Jahren stetig 
zugenommen hoben, werden wegen der ständig steigen­
den Zahl von ausgesteuerten Arbeitslosen weiter zuneh­
men. Mit dem Ausbau der Sozialversicherungen sowie 
mit der Einführung und der Weiterentwicklung von Son­
derh ilfen (Prämienverbilligung, MUllerschaftsoeihilfe, 
Opferhilfe und Ergänzungsleistungen, fördernde Sozial­
hilfen durch Gemeinden und Kanton) hot sich der 
Koordinationsbedarf erheblich vergrössert. 
Wir sehen deshalb die folgenden Massnahmen vor: 
- Verstä rkte Koordination zwischen den verschiedenen 

kantonalen Kommissionen und grösseren kantonoIen 
Organisationen, deren Aufträge direkt oder indirekt die 
Sozia lhilfe, die Sozialpolitik und die soziale Wohlfahrt 
tangieren. Die Arbeit der einzelnen Gremien soll sich 
künftig nicht nur on Tagesthemen und Spezialoufträgen 
orientieren. Sie sollen längerfristig wirksame Problem­
lösungen aufzeigen. 

- Prüfung eines effizienteren Subventionssystems für die 
privaten Träger der Sozialhilfe in Zusammenarbeit mit 
dem Beitragsfonds für fördernde Sozialhilfe der Ge­
meinden. 

- Auswertung der laufenden Überprüfung der Alters- und 
Pflegeheime betr. Qualitätssicherung und - falls notwen­
dig - Schaffung von verbindlichen Planungsunterlagen. 

Wir erachten eine grössere Mitsprache des Parlamentes 
bei der Bewilligung von Bouprojekten, die dem Heim­
finanzierungsgesetz unterstehen, als sinnvoll. Wir wollen 
in den näChsten vier Jahren alternative Pra/'ekte zu den 
bestehenden A lters- und Pflegeheimen prü en und gege­
benenfa lls derartige Pilotpra lekte auch unterstützen. 
In der Sozialpolitik und in der Gesundheitspolitik ist die 
Suchtproblematik noch wie vor dos schwierigste Problem. 
Wir prüfen, ob auf kantonaler Ebene ein Suchthilfegesetz 
erlassen werden soll. Dos Dekret über die Staatsbeiträge 
on dos Drogenforum Innerschweiz (DFI) betreffend den 
Betrieb einer Fachstelle für Suchtprävention läuft 1997 
aus. Wir werden dem Grossen Rot die Erneuerung des 
Dekrets vorschlagen oder die Rechtsgrundloge für die 
Unterstützung des DFI in dos Suchthiltegesetz integrieren. 

2. Gesundheitspolitik 
In den vergongenen Jahren wurden die Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens stark ausgebaut. In den 
kommenden Jahren stehen schwerpunktmässig Fragen der 
Ausbi ldung und der Gesundheitsvorsorge (Prävent ion) im 
Vordergrund . 
- Die Gesundheitsvorsorge gewinnt aufgrund des neuen 

Krankenversicherungsgesetzes on Bedeutung. Wir 
wollen dos bestehende Angebot überprüfen und pio­
nen zu diesem Zweck ein Eva luationsprojekt. 
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- Die Schweizerische San itätsd irektorenkonferenz hot 
1991 die neuen Ausbildungsbestimmungen des 
Schweizerischen Roten Kreuzes verabsch iedet. Die 
Umsetzung d ieser Ausbildungsbestimmungen hot innert 
zehn Jahren zu erfolgen . Dies w ird recht schwierig 
sein. Nebst den organisatorischen Anderungen im 
Ausbildungsplan sind in den nächsten Jahren spital­
externe und spitalinterne Fortbildungsprogramme not­
wend ig, um Schulerinnen und Schuler fachgerecht 
auszuoilden . 

- Seit Herbst 1994 sind departementale Richtlinien für 
die Begutachtung von Bewilligungsgesuchen von Na­
turheilpraktikern in Kraft. Wir werden diese Richtlinien 
in der Praxis überprüfen und später in die kantonale 
Gesundheitsgesetzgebung integrieren. 

- Bereits in der Amtsperiode 1991/95 war beabsich­
tigt, dos Gesundheitsgesetz teilweise zu revidieren. 
Dieses Vorhaben ist in der Vernehmlassung auf Ableh­
nung gestossen. Insbesondere die geltende Regelung 
über die Subventionierung von Ausbildungsställen für 
Berufe der Gesundheitspflege (55 GesG) ist unbefried i­
gend. Wir wol len für die entsprechenden Ausbildungs­
programme eine klare Rechtsgrundloge schaffen. 
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1995 tr itt das neue Bundesgesetz über Lebensm ittel und 
Gebrauchsgegenstände in Krak. Als Folgeerlasse werden 
w ir eine neue Lebensmittelverordnung und eine Fleisch­
hyg ieneverordnung erlassen . Mit der neuen Lebensmittel­
gesetzgebung soll der gesundheitliche Schutz von Mensch 
und Tier verbessert werden . 

3. Spitäler 
Die vom Grossen Rat genehmigte Spitalplanung des 
Kantons Luzern hat zahlreiche Projekte ausgeläst: Zurzeit 
werden d ie Leistungsaukräge sowie die Führungs- und 
Aufsichtsstrukturen sämtlicher Spitäler überprüft. W ir pIo­
nen die Einführung der Globalbudgetierung und Kosten­
rechnung sowie eines Zielsetzungs- und Kontrollsysterns. 
Wir überprüfen die Trägerschak der Spitäler (selbständi­
ge Anstalten oder Privatisierung) und streben die Verbes­
serung des Kostendeckungsgrades der Spitäler auf 50% 
im Sinn des neuen KVG an. Die EDV-Mittel sollen noch 
Mäglichkeit ausgebaut werden. Gleichzeitig erwägen 
wir eine Verstärkung der Spitalabteilung im Gesundheits­
departement. Die meisten d ieser Projekte werden im 

Rahmen eines Gesamtprojektes unter dem Titel ,Lei­
stungsorientierte Spitäler> (.LOS» bearbeitet. 
Das Projektteom Zwischen bericht IV über die Gesamtpla­
nung der Psychiatrie im Kanton Luzern hat die Arbeiten 
abqeschlossen. Die entsprechende Vorlage werden wir 
1996 unterbreiten. Sie wird kostenneutral sein. In den 
nächsten Jahren stehen d ie Umsetzung des Sektori­
sierungsmodells und verschiedene Verbesserungen im 
psychiatrischen Leistungsangebot im Vordergrund. 
In den einzelnen Spitälern oestehen folgende wichtige 
Vorhaben: 
- Im Kantonsspital Luzern: Fertigstellung des Neubaus 

der Psychiatrischen Klinik mit Inbetriebnahrne im Herbst 
1996, Baukreditvorlage für den Neubau der Frauen­
klinik, neuer Standort des Hygienisch-Mikrobiologi­
sehen Instituts, Abschluss der Arealnutzungsstudie (u. a. 
Verlegung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dien­
stes auf das Areal Kantonsspital). 

- In den beiden kantonalen Spitälern Sursee und Wal­
husen : Einführung eines uralogischen Konsiliardienstes 
in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital. Wir prüfen 
die Anschaffung von Computertomographen für d ie 
Spitäler Sursee und Wolhusen. Der Betrieb eines Re­
gionalspitals ohne d ieses Diagnosegerät ist heute 
medizinisch kaum mehr vertretbar. 

- Im Spital Sursee sollen die Planungsarbeiten für die 
Erneuerungsbauten fortgeführt werden. Das Projekt 
muss aber erneut aus finanzpolitischen Gründen hin­
ausgeschoben werden. Mit den Bauarbeiten soll in 
Ubereinstimrnung mit der kantonalen Investitionspla­
nung Ende 1999 begonnen werden. Dringend ist d ie 
Lösung des Parkplatzproblems Hierfür w ird die Bil­
dung einer privaten Trägerschak angestrebt. Ausser­
dem planen w ir die Erneuerung des Persona lrestau­
ran ts und überprüfen die Trägerschaft der Persona l­
häuser. 

- In der Psychiatrischen Klinik St. Urban müssen die Pro­
bleme bei der Behandlung von Suchtpotienten, von 
Patienten in Strafuntersuchung oder im Straf- und M ass­
nahmenvollzug sowie bei der Pflege von Behinderten 
und Longzeitpatienten (in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung tür Schwerbehinderte und dem Hi lfsverein 
Psychischkranke) gelöst werden. Wir überprüfen das 
Konzept des Ubergangsheims Berghof und erwägen 
eine Verpachtung der Landwirtschaftsbetriebe. 

- Dos Ausbauprojekt Mantana kann termingerecht abge­
wickelt, die Gesamtanlage im Herbst 1997 bezogen 
werden. 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Suchth ilfegesetz (neu) 
- Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz 
- Neue Verordnungen zum Lebensmittelgesetz 
- Umsetzung des Psychiatr ieplanungsberichtes 
- Projekt • Leistungsorientierte Spitäler> (.LOS,) 
- Versch iedene Pro jekte der Berufsbildung im Gesund-

heitswesen 
- Teilrevision Gesundheitsgesetz 
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Justizdepartement 

1. Revision der Strafprozess­
ordnung 
Die Geschäftslast bei den Strafverfolgungsbehärden 
(namentlich bei den Amtsstatthalterämtern) wie auch die 
Zahl der von den Gerichten zu beurteilenden strafbaren 
Handlungen hat in den letzten Jahren stetig zugenom­
men. Die steigende Tendenz wird voraussichtlich weiter 
anhalten. Die Mehrbelastung konnte durch die Inbetrieb­
nahme moderner EDV-Hi lfsmittel im wesentlichen oufge­
fangen werden . Dennoch drängen sich Massnahmen 
auf, um die Effizienz zu steigern und die Verfahren zu 
beschleunigen. Wir wollen aeshalb die Strafprozessord­
nung in zwei Etappen revidieren. In einem ersten Schritt 
sollen diejenigen Bereiche revidiert werden, die eine 
Verbesserung der Verfahrensökonomie zum Ziel haben 
und politiscn nicht umstritten sind (z.B. Verzicht auf ein 
ausführlich begründetes Gerichtsurteil). In einer zweiten 
Etappe soll die geltende Strafprozessordnung grund­
legend und tiefgreifend revidiert werden . In Jiesem Zu­
sammenhang wird beispielsweise geprüft, ob das Krimi­
nalgericht üoerhaupt noch weitergeführt werden soll oder 
ob ledigl ich die Kompetenzabgrenzungen zWischen dem 
Krimina lgericht und den Amtsgerichten neu zu reg.eln 
sind. In der zweiten Phase werden auch die Bemuhungen 
im Hinblick auf eine eidgenössische Strafprozessardnung 
zu berücksichtigen sein. 

2. Totalrevision des EG 
zum ZGB 
Das aus dem Jahre 191 1 stammende Einführungsgesetz 
(EG) zum ZGB ist bis heute 35mal teilrevidiert worden . 
Der ursprüngliche Aufbau und das inhaltliche Konzept 
sind dodurch verlorengegongen . Auch enthalt das Ge­
setz Bestimmungen aus seiner Entstehungszeit, d ie an den 
heutigen Bedürfnissen und Verhä ltnissen vorbeizielen . Im 
Zusammenhang mit unserem neuen Organisationsrecht 
und den daran anschliessenden Gesetzesänderungen 
sind Schnittstellen vom EG zum ZGB entstanden. Dabei 
handelt es sich vor allem um Verfahrensänderungen , die 
im Rahmen einer Tota lrevision des EG zum ZGB berück­
sichtigt werden müssen (Zuständigkeiten im Bereich der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, Siegelung der Erbschaftsfälle, 
Normen für die Erstellung von Gutachten, Zustandlgkelts­
ordnung und die Aufsichtsmethoden für die periodischen 
Berichts- und Rechnungsablagen der vormundschaftlichen 
Vertreter). Ebenso stel lt sich die Froge, ob der Gemeinde­
rat weiterhin Vormundschaftsbehörde bleiben soll oder ob 
eigentliche Vormundschaftsgerichte zu schaffen sind. 
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3. Totalrevision des EG 
zum SchKG 
Die Änderung des Bundesgesetzes über das Schuldbetrei­
bungs- und Konkursrecht (SchKG) macht eine TotoIrevision 
des kantonalen Einfuhrungsgesetzes notwendig. Die 
Regelung organisatorischer Belange steht dabei im Vor­
dergrund. Die Kompetenz der Betreibungs- und Konkurs­
beamten soll gesteigert werden . Zu d iesem Zweck ist 
die Wahl zum Betreibungsbeamten vom Ablegen einer 
Prüfung abhängig zu machen . Die grössere Kompetenz 
trägt sicher dazu bei, dass im Rahmen der Bekämpfung 
der Wirtschaftskrim inalität betrügerische Mochenschaften 
besser erfasst und Strafverfahren eingeleitet werden. 
Daneben wird das Erfordern is der Prüfung wohl auch 
d ie Zusammenlegung von Betreibungskreisen nach 
sich ziehen; eine Folge, die im Hinblick auf die bessere 
Auslastung der einzelnen Betreibungsbeamten durchaus 
erwünscht ist. Neu geordnet werden muss auch die Haf­
tung der Betreibungs- und Konkursbeamten. Zudem sind 
die Aufsicht und das Aufsichtsverfahren zu überprüfen. 
Schliesslich muss geregelt werden, inwieweit die Sach­
wal ter in SchKGSochen als Parteivertreter zugelassen 
werden sollen. 

• 

• 
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4. Strafvollzug 
Der Neubau des Untersuchungsgefängnisses und der 
Haftanstalt im Grosshof in Kriens wurde am 24 . Septem­
ber 1994 von den Sti mmberechtigten des Kantons Luzern 
beschlossen . Der Bau w ird nun mit einem modernen 
Betriebskonzept realisiert. Dieses wird den Anforderun­
gen an einen modernen Strafvollzug, der sich an der 
Resozialisierung und Betreuung der Straffälligen orientiert, 
genugen mussen . 
Ein ungelöstes Problem stellt der Strafvollzug bei Insassen 
mit Personllchkeitsstörungen u nd auffölligem psychischem 
Verhalten dar. Es fehlen E,nflchtungen, welche einerseits 
eine psychiatrische Betreuung, anaerseits aber auch 
genügend Sicherheit bieten können . Dieses Problem muss 
im Zusammenhang mit der Psychiatrieplanung und dem 
Bau der Psychiatrieklinik Luzern angegangen werden. 
Seit rund funf Jahren können im Kanton Luzern Freiheits­
strafen bis zu d reissig Tagen in Form der gemeinnützigen 
Arbeit verbüsst und abgegolten werden. Der vom Bund 
mitfinanz ierte Versuch löuft 1995 aus. Wir w ol len diese 
al ternative Strafvollzugsfo rm ins definitive Recht überfüh­
ren und im Rahmen der vom Bund geschaffenen Möglich­
keiten soweit wie möglich ausbauen. 

5. Neues RechtsmiHelsystem 
Am 1. Januar 1997 wird das 1995 beschlossene neue 
Rechtsm i ~elsystem in Kraft treten. Dies hat einen markan­
ten personellen Ausbau des Verwaltungsgerichts zu r Fol­
ge. Ziel des neuen Rechtsmittelsystems ist es, die Verfah­
rensdauer gesamthaft zu verkürzen und in allen Fällen nur 
zwei Rechtsmi~el i nstanzen zuzulassen. Die konsequente 
Verfolgung dieses Ziels w ird verschiedene Gesetzesände­
rungen nötig machen; insbesondere in jenen Bereichen, 
wo heute drei Rechtsmittel instanzen angerufen werden 
können. Darüber hinaus muss es auch aarum gehen, die 
erstinstanzlichen Behörden, in der Regel die Gemeinde­
rate, mogllchst optimal auszubilden, damit schon der 
erste Entscheid für die Betroffenen einleuchtend ist und 
Rechtsmi~el gar nicht erst ergriffen werden . 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Totalrevision der Staatsverfassung 
- Tei lrevision der Stra fprozessordnung 
- Totalrevision Einführungsgesetz zum ZGB 
- Ubertragung der Stiftungsaufsicht von den Regierungs-

statthaltern on das Amt tür berufliche Vorsorge 
- Totalrevision Einführungsgesetz zum SchKG 
- Strafvollzug : Betriebskonzept Grosshof, neue Führung 
- Vollzug von strafrechtl ichen Massnahmen an gemein-

gefährl ichen psych ischkranken oder psychisch auffäll i­
gen Straffälligen (Errichtung von Psychiatriegefäng­
nIssen oder Psych iatrieabteilungen in bestehenden 
Gefängnissen) 

- Diverse Naturschutzverordnungen (Seen, Moorschutz) 
- Verordnung zum Gleichste ll ungsgesetz 
- Schaffung von Teilzeitrich terstellen, insbesondere an 

den höchsten kantonalen Gerichten (Obergericht, 
Verwaltungsgericht) 

- Totalrevision Beurkundungsgesetz 
- Reorgan isation des Verwa ltungsgerichts (Totalrevision 

Gesetz über d ie Organisation des Verwaltungs­
gerichts, Einzelrichtertä tigkeit, neue Räuml ichkeiten) 
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Militär-, Polizei- und 
Umweltschutzdepartement 

1. Sicherheit 
Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen bei Tag und 
Nacht sicher sein. Wir werden deshalb das Polizeipro­
jekt .POP. im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
systematisch umsetzen. Dieses umfasst die Organisations­
entwicklung des Korps, die Einrichtung des bereits eva­
luierten Funksystems und den Bau einer neuen Einsotzleit­
zentrale in luzern. Ein umfassendes Informationssystem 
wird rascheres und zielgerichtetes Handeln ermöglichen. 
Die rechtliche Grundlage für dos polizeiliche Handeln 
soll zudem den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. 
Wir schenken der wirkungsvollen Zusammenarbeit mit 
dem Bund und den andern Kantonen im Bereich der 
organisierten Kriminalität besondere Beachtung. 
Wir erhöhen die Einsatzbereitschah der Schadendienste 
und der zivilen Schutzorganisationen. Der Zivilschutz soll 
- den heutigen Gefahren entsprechend - flexibler und 
weniger statisch ausgerichtet werden. Für ausserordent­
liehe lagen IKatastrophenhilfel werden wir daher wir­
kungsvolle Zivilschutzdetachemente aufbauen, die rasch 
und gut ausgerüstet zur Unterstützung von Polizei, Feuer­
wehr und Sanitöt eingesetzt werden können. Wir wollen, 
dass die Zivilschutzorganisationen der Gemeinden noch 
enger zusammenarbeiten und ihre Aufgaben kostengün­
stig erfüllen. 
Tätigkeit und Organisation der militärischen Dienststellen 
weraen im Sinne von ·Armee 95· auf die Bedürfnisse 
der Armeeangehörigen ausgerichtet und durch stra ffere 
Organisation und Arbeitsabläufe möglichst wirtschahlieh 
ausgestaltet . 
Wir wollen die Chancen nutzen, die uns der Bund mit 
dem Bau des Armee-Ausbildungszentrums offeriert. luzern 
sol l zu einem Zentrum für die militärische und zivile 
Kaderausbildung werden. Die neuen Räumlichkeiten und 
Einrichtungen werden wir auch für weitere zivile Nutzun­
gen zur Verfügung stel len. 
Im Interesse von Sicherheit und Umweltschutz verstärken 
wir die Prüfung von Motorfahrzeugen. Wir beabsichti­
gen, in Zusammenorbeit mit Privaten regionale Prüfstellen 
zu errichten. 

2. Umweltschutz 
Wir wollen die Ziele des Umweltschutzes portnerschah­
lieh mit den anderen Gemeinwesen, mit der Wirtschqft 
und unserer Bevölkerung verfolgen. Wir fördern die Oko­
Iogisierung von Wirtscnah und landwirtschaft. Auf das 
Enae des Jahrhunderts soll mindestens die Hälfte der 
landwirtschaftsbetriebe eine ausgeglichene Nährstoff­
bilanz ausweisen. Um die Uberbelastung von Boden und 
Gewässern weiter zu verringern, sollen Direktzahlungen 
nur unter ökologischen Auflagen ausgerichtet werden. 
Wir wollen die Ziele der schweizerischen Gewässer­
schutzgesetzgebung umsetzen, die Gewässer als lebens­
räume erhalten und die Kosten für Abwasser- und Abfall­
entsorgung verursachergerecht gestalten. Die Massnah-
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men zur Reduktion der lärmbelastungen führen wir im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weiter Für die 
wei tere Umsetzung der lufthygienischen Massnahmenpla­
nung setzen wir eine wirkungsorientierte departements­
übergreifende Projektorganisation ein. 
Wir schaffen die Voraussetzungen, um eine sinnvolle und 
sichere Abfallentsorgung auch in Zukunft zu gewähr­
leisten. In interkantonaler Zusammenarbeit sind dabei in 
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erster linie vorhandene Kopazitäten zu nutzen und in 
zweiter li nie neue Verbrennungskapazitäten zu schaffen. 
Das Abfallbewirtschaftu ngskonzept, das aus den Jahren 
1990-1 993 stammt, werden wir aktua lisieren, zusam­
menfassen und in d ie kantona le Richtplanung einfl iessen 
lassen. Das Risi ko von Störfällen , d ie zu einer Gefähr­
dung von Mensch und Umwelt führen können , werden 
wir weiter vermindern. 

3. Ausländer- und Asylpolitik 
W ir färdern d ie Integration der berechtigterweise in 
unserem Lande anwesenden Ausländeri nnen und Auslän­
der unter Berücksichtigung der Tragfäh igkeit des Anteils 
der ousländischen Wohnbevälkerung. Eine Kommission 
für Ausländer- und Integrotionspäl itik soll dafür Grund­
sätze erarbeiten und deren Umsetzung beg leiten. M iss­
bräuchliches Vorgehen zur Erlongung des Aufenthalts­
rechts wol len wir in Zusammenarbeit mit dem Bund kon­
sequent bekämpfen und abgewiesene Asylbewerber, 
bzw. unberechtigterweise anwesende Ausländerinnen 
und Ausländer in ihre Herkunftsländer zurückschaffen. 
Unser Personal säli für diese schwierigen Aufgaben auch 
in Zukunft besonders geschult w erden . 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Aufbau eines neuen Funknetzes bei der Kantonspälizei 
- Bau und Einrich tung einer neuen Einsatzleitzentrale für 

d ie Kantonspolizei in Luzern 
- Inbetriebnahme eines umfassenden Informationssystems 

für d ie Kantonspolizei 
- Totalrevision des Gesetzes über d ie Kantonspolizei, um 

d ie Rechtsgrundlage den modernen Bedürfnissen anzu­
passen 

- Bau und Inbetriebnahme des Armee-Ausbildungszen­
trums Luzern 

- Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Bundes­
gesetz über den G ewässerschutz mit einer Stärkung 
des Verursacherprinzips und einer klaren Aufgaben­
trennung zwischen Kanton und G emeinden 

- Totalrevision des Wassernutzungsgesetzes mit einem 
verstärkten Schutz der Wasservorkommen und einer 
Erhöhung der Nutzungszinsen 

- Totalrevision des Zivilschutzgesetzes mit dem Ziel, 
einen flexibleren Zivilschutz und eine bessere Ausbil­
dung zu schaffen 

- Neugesta ltung und Erhöhung der Schiffssteuern 
- G enehmigung und Vällzug der interkantona len Verein-

barung üDer d ie Schi ffahrt auf dem Vierwaldstättersee 
(Hauptpunkt: Kontingentierung der Bootsplätzel 

- Totalrevision des N iederlassungsgesetzes 
- Totalrevis ion des Einführungsgesetzes zum Bundes-

gesetz über den Umweltschutz a ls Folge der Revision 
des entsprechenden Bundesgesetzes 

- Eingabe des aktualisierten und zusammengefassten 
Abtallbewirtschaftungskonzepts in die kantonale Richt­
planung 
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Volkswirtschafts­
departement 

1. Wirtschaftspolitik 
Die Wertschöpfungskraft der Luzerner Wirtschaft ist im 
schweizerischen Vergleich unterdurchschnittlich. Wichtige 
Branchen Iz. B. Landwirtschaft, Bau) kämpfen mit Struktur­
problemen. Unsere Exportindustrie und unser Tourismus 
müssen sich stärker als bisher gegen internationale Kon­
kurrenz durchsetzen. Ausländische Unternehmen investie­
ren erheblich weniger, schweizerische Unternehmen 
verlagern die wertschöpfungsschwachen Produktions­
bereiche ins Ausland. Der weltweite Wettbewerb der 
Wirtschaftsstandorte hat sich massiv verschärft. 
Wir wollen daher unseren Unternehmen innovations­
freundliche Rahrnenbedingungen zur Verfügung stellen, 
die es ihnen ermöglichen, im Wettbewerb zu bestehen. 
Wie wir bereits im Planungsbericht zur Wirtschaftspolitik 
und Wirtschaftsförderung vom 20. April 1993 dargelegt 
haben, setzen wir uns ein für: 
- rasche und transparente Verwoltungsverfahren, 
- die Aufhebung wirtschaftshemmender Erlasse, 
- die Privatisierung von Staatstätigkeiten, die nicht hoheit-

lich sind, 
- die Beseitigung von ineffizienten Monopolen, 
- d ie Aufwertung der Berufsbildung, 
- die Errichtung aes Fachhochschulzentrums Zentralschw., 
- eine Beratungsstel le für Klein- und Mittelbetriebe mit 

technischen und wirtschaftlichen Problemen sowie für 
- die Förderung von Neuunternehmern mit zukunfts-

gerichteten Produkten. 
Wir werden in diesem Zusammenhang evaluieren, 
ob und inwieweit sich d ie erhofften Auswirkungen der 
Steuergesetzrevision 199 1 für die juristischen Personen 
eingestellt haben. 
Grosses Gewicht messen wir der Kontaktpflege zwischen 
Betrieben und Unternehmen einerseits und den öffentli­
chen Stellen anderseits bei. Wir werden dafür noch 
vermehrt Zeit aufwenden . Solche Kontaktpflege und 
Erfahrungsoustausche sind zudem zentrale Aufgaben der 
regionalen Wirtschoftsförderungsorganisationen. Wir 
werden diese doher bei der on stehenden Totoirevision 
des kontonalen Einführungsgesetzes zurn Bundesgesetz 
über Investitionshilfe für Berggebiete berücksichtigen. 

2. Hilfe für Arbeitslose 
Selbst wenn sich die Wirtschaftslage verbessert, werden 
wir in unserem Kanton mit einer permanenten Sockelar­
beitslosigkeit rechnen müssen. Wir bemühen uns, Arbeits­
lose so schnell wie möglich wieder in den Erwerbspro­
zess einzugliedern. Datür wollen wir regionale Arbeitsver­
mittlungszentren einrichten. Zudem planen wir eine ver­
störkte Zusammenarbeit mit privaten Vermittlern und die 
Förderung von flexiblen Teilzeitmodellen. Wir werden 
auch prüten, ob und inwieweit die vom Forschungsinstitut 
für Arbeit und Arbeitsrecht an der Hochschule St. Gallen 
erarbeiteten Vorschläge zur Entlastung des Arbeitsmarktes 
in unserem Kanton IBericht Professor Dr. Hans Schmid) 
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realisierbar sind . Es geht dabei um die Errichtung von 
gemeinnützigen Zeitagenturen, von Beschäftigungsgesell­
schaften und Arbeitsstihungen . Die Umschulungs- una 
Weiterbildungskurse sowie die Beschäftigungsprogram­
me für Arbeitslose führen wir weiter und bauen sie bei 
Bedarf aus. 

3. Landwirtschaft 
Luzern gehört zusammen mit Bern und Waadt zu den 
drei grössten Agrarkantonen der Schweiz. Jeder sechste 
Arbeitsplatz höngt direkt oder indirekt mit der Urproduk­
tion zusammen. 54 Prozent der Kantonsflöche sind lond­
wirtschaftliches Kulturland. Obwohl Agrarpolitik zur 
Hauptsache Bundesangelegenheit ist, werden wir alles 
daronsetzen, unsere Landwirtschaft in einer Zeit des 
Umbruchs ILage der öffentlichen Haushalte, Deregulie­
rungsbestrebungen USw.) zu stärken und damit auch die 
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dezentrale Besiedlung unseres Kantons sicherzustellen. 
Wir wollen die bäuerlichen Familienbetriebe erhalten 
und deren wirtschaftliche Existenz sichern. Dies wird 
mäglich sein, wenn gut ausgebildete, unternehmerisch 
handelnde und selbstbewusste Bauern gesunde, wettbe­
werbs- und mark~ähige Nahrungsminel umweltgerecht 
produzieren , wenn die Produktionskosten gesenkt werden 
kännen und den Bauern Zu- und Nebenerwerbsmäglich­
keiten affen stehen . 
Staatsbeiträge sind keine <Almosen ., die nach dem 
<Giesskannenprinzip' verteilt werden dürfen. Wir werden 
gezielt Massnahmen finanziell unterstützen, die die Er­
trogsfähigkeit des Bodens gewährleisten, seine Bewirt­
scnahung erleichtern und inn vor Noturereignissen schüt­
zen. Wir ermöglichen eine zeitgemässe landwirtschaftli­
che Ausbildung und Beratung, entschädigen die Bouern 
für gemeinwi rtschahliche leistungen und helfen den ein­
zelnen Betrieben beim Schutz der Umwelt (Energie, Dün­
ger, Abwasser, naturnahe Produktionsmethoden). Wir 
prüfen eine Restrukturierung im Bereich der landwirtschaft­
lichen Schulen unter Einbezug der Fochschu le für Haus­
wirtschaft . 

Mit dem neuen landwirtschaftsgesetz werden wir über 
die gesetzliche Handhabe verfügen, um regionale Unter­
schiede ouszugleichen, den ländlichen Raum - auch in 
Berggebieten und benochteiligten Regionen - lebens­
fähig zu erhalten und d ie neue Agrarpolitik des Bundes 
gezielt zu begleiten. 

4 . Tourismus 
Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus 
für unseren Kanton ist unbestrinen. Das neue Gesetz über 
Abgaben und Beiträge im Tourismus ist Grundlage für 
eine angemessene Förderung des Tourismus durch die 
öffentliche Hond und nimmt Rücksicht ouf die Besonder­
heiten der Tourismuswirtschoft . Mit diesem Gesetz streben 
wir eine umweltverträgliche, qual itätsarient ierte und regio­
nal angepasste Tourismusförderung an. 
In einem sach lichen Zusammenhang mit dem Tourismus 
stehen auch ein ige Vorschrihen des Wirtschaftsgesetzes 
aus dem jahre 1974 (z. B. Schliessungszeiten gastge­
werblicher Betriebe, Tanzverbot an gewissen Tagen 
usw.). Im Sinn einer Deregulierung, die auch im Interesse 
der Tourismusförderung liegt, werden wir den Entvvurf 
eines neuen Wirtschaftsgesetzes unterbreiten und g leich­
zeitig beantragen, das Gesetz über das Tonzen und die 
Fasnocht weitestgehend aufzuheben. 

5. Energie 
Neben dem Vollzug der eidgenässischen und kontonolen 
Energievorschriften tühren wir die Arbeiten im Rohmen 
des bundesrätlichen Aktionsprogromms Energie 2000 
weiter. Dieses Programm verlangt die Reduzierung der 
Kohlendioxyd-Emissionen im jahre 2000 auf dos Niveou 
von 1990. Ebenfalls im jahre 2000 sollen drei Prozent 
des Wärmeverbrauchs zusätzlich mit erneuerbaren Ener­
gien abgedeckt werden kännen. Mit unserem kontonalen 
Aktionsprogramm <Energ ie und Umwelt. wallen wir in 
Zusommenarbeit mit den Gemeinden versuchen, die 
quantitotiven Vargoben von Energie 2000 zu erre ichen . 
Die dafür notvvendige Grundlagenbeschaffung IEnergie­
kataster a ls Plonungsinstrument, luhhygienischer Massnah­
menplon, Analyse des Nutzenpotentials im Bereich Ener­
gie und Umwelt) ist weitgehend abgeschlossen. Regiona­
le und kommunoie Energiekonzepte, gemeinschoftliche 
Energieversorgungen für Uberbauungen, Solarenergie­
projekte, die Förderung erneuerbarer Energien und eine 
effiziente Energienutzung in kontonalen Gebäuden sollen 
mithelfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Die wichtigsten Vorhaben 
- Tota lrevision des Fischereigesetzes vom 20. März 

1979 
- Teilrevision des Gesetzes über die Arbeitslosenversiche­

rung und d ie Arbeitslosenhilfe vom 15. März 1988 
Errichtung von Reg ionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) .. 

- Intensivere O kologisierung der luzerner l andwi rtschoh 
im Rahmen des neuen londwirtschahsgesetzes 

- Totoirevision des Einführungsgesetzes zum Bundes­
gesetz über Investitionshi lfe für Berggebiete vom 
1. Februar 1977 

- Totalrevision des Forstgesetzes vom 4 . Februar 1969 
- Totalrevision des Gesetzes über das Gastgewerbe und 

den Handel mit alkoholischen Getränken (Wirtschohs­
gesetz) vom 14. Mai 1974 
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